
Veranlagung von Gewerbebetrieben bei der Abfallentsorgung 
 

Angaben zum Antragsteller: 
 
Firmenname:  
Straße:  
PLZ Ort:  
Telefon / Fax:  
Ansprechpartner:  
Branche:  
Beschäftigte:  
Ist dem Betrieb ein Privathaus-  
halt angeschlossen ?        nein       ja    mit wie vielen Personen:     
Besteht für den Haushalt eine  
Extra-Veranlagung ?        nein       ja   welche Tonnengrößen: 
Eigentümer d. Grundstückes:  
Anschrift d. Eigentümers:  
 
Für die o.g. Firma wird folgende Veranlagung beantragt: 
 

 Neuanmeldung                          Ummeldung                      Abmeldung  
     bei Geschäftsgründung                                                                                     bei Geschäftsaufgabe 
 
Restmüllbehälter (Abfälle zur Beseitigung AzB)                          Biotonne: 
 
Anzahl (* beim Abfuhrrhythmus                  wenn Ummeldung                          Anzahl 
Unzutreffendes  bitte streichen)                  bislang welche(s) Gefäß(e):                                 
                                                                   __________________                                                                       
____    60 l / 2-wö. / 4-wö. *                                                                       ____     60 l 
____    80 l / 2-wö. / 4-wö. *                                                                        ____    80 l 
____  120 l / 2-wö. / 4-wö. *                                                                       ____   120 l 
____  240 l  /2-wö. / 4-wö. *                                                                        ____   240 l 
____  1,1 cbm MGB/wöchentlich                             
____  1,1 cbm MGB/14-täglich 
____  1,1 cbm MGB/dreiwöchentlich 
 
Abfälle zur Verwertung (AzV) werden wie folgt entsorgt (Verwerter, Deponie o.a.) 
 
Kunststoffe: 
Pappe / Papier / Karton (PPK):  
Glas: 
Metall: 
Speiseabfälle: 
Sonstiges:   
 
Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit der Angaben zur Abfallentsorgung und habe(n) mich/uns über die 
satzungsrechtlichen und gesetzlichen Regelungen zur Abfallentsorgung informiert. 
 
Ort, Datum                                                       Unterschrift 



Veranlagung von Gewerbebetrieben bei der Abfallentsorgung 
 
 
Rückantwort an den                                                            Eingegangen: 
 
Abfallwirtschaftsbetrieb                                    
Landkreis Ammerland 
Frau Weltzien 
 
26653  Westerstede 
 
 
 
Hinweise zur Abfallentsorgung für Gewerbebetriebe  
 
Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss- und Benutzungspflichtige dem Landkreis 
Ammerland nach § 24 der Satzung des Landkreises Ammerland über die Regelung des 
Anschluss- und Benutzungszwanges bei der Abfallentsorgung zur Auskunft über Art, 
Beschaffenheit, Menge und Herkunft des zu entsorgenden Abfalls verpflichtet ist und über 
alle Fragen Auskunft erteilen muss, die die Abfallentsorgung betreffen. 
Nach § 19 Abs. 3 der vorgenannten Satzung erfolgt die Entsorgung der gewerblichen 
Abfälle zur Beseitigung je nach Abfallanfall über 1,1-cbm-Restabfallcontainer (1,1-cbm-
MGB) wöchentlich, 14-tägig oder dreiwöchentlich. Die satzungsgemäße Veranlagung 
sieht für Gewerbebetriebe die Mindestveranlagung mit einem 1,1-cbm-MGB mit 
mindestens dreiwöchentlicher Leerung vor (§ 20, Abs. 3). 
Darüber hinaus anfallende Abfälle zur Beseitigung können wahlweise über weitere 
1,1-cbm- MGB der öffentlichen Abfallentsorgung oder direkt zur Deponie Mansie 
angeliefert werden. 
Sofern Abfälle zur Beseitigung grundsätzlich in geringerem Maße anfallen, kann auf 
die Mindestveranlagung verzichtet und der Gewerbebetrieb je nach Bedarf mit einem 
kleineren Restabfallgefäß veranlagt werden. Laut Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW-/AbfG) ist jeder verpflichtet, seine Abfälle zur Beseitigung der entsorgungspflichtigen 
Körperschaft zu überlassen. Eine vollständige Befreiung ist daher nicht möglich. 
Des Weiteren schreibt die Satzung des Landkreises die Getrenntsammlung u.a. 
folgender verwertbarer Abfälle zur Schadstoffentfrachtung und Verringerung der 
Abfallmengen vor: kompostierbare Abfälle, Altpapier, Altglas, Altmetall, Silofolien, 
Altholz, Bauabfälle, Sonderabfallkleinmengen, Elektroschrott. 
Diese Abfälle zur Verwertung (AzV, s. auch Gewerbeabfall-Verordnung ) können 
über private Entsorger einer stofflichen oder energetischen Verwertung zugeführt 
werden. Bioabfälle müssen über eine angemeldete Biotonne entsorgt werden. 
Bitte beachten Sie das umseitige Antragformular und schicken Sie es ausgefüllt und 
rechtsgültig unterschrieben umgehend an uns zurück. 
Zu Fragen oder Ortsterminen wenden Sie sich bitte direkt an den: 

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland - Abfallberatung  - Ammerlandallee 
12 - 26655 Westerstede  -  Tel.: (04488) 56-2460, Fax: (04488) 56-2469,   

Internet: www.awb-ammerland.de           e-mail: awb@ammerland.de 
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